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dieser Hinsicht spricht doch einiges für den von der nationa 

len Politik weniger abhängigen Internationalen Währungs 

fonds. Denn man darf in diesem Zusammenhang nicht ver 

gessen, dass die BaFin eine dem Bundesfinanzministerium 

unterstellte Behörde ist. 

Angesichts der großen Probleme bei den großen, den syste 

misch bedeutsamen Banken und angesichts der derzeit offen 

bar beherrschbaren Probleme bei mittleren und kleinen Ban 

ken stellt sich auch die Frage, ob die Bankenaufsichtsorgane 

ihre Kräfte im richtigen Maß eingesetzt haben. Ich teile die 

Meinung der kleinen und mittleren Kreditgenossenschaften 

und Sparkasen nicht uneingeschränkt, Prüfungen bei ihnen 

würden zu häufig und in überzogenem Maße durchgeführt. 

Ob aber die Prüfungen bei den ganz großen Banken, den „Gi 

ganten", die sämtlich mehr oder weniger stark von der Krise 

betroffen sind, ausreichend waren, darf man zumindest fra 

gen. 

Ich möchte noch auf eine Besonderheit in der Beziehung 

von Banken zur Bankenaufsicht eingehen, die wir schon zur 

Genüge aus dem Steuerrecht kennen. Dort machen sich 

viele Personen ständig und oft mit Erfolg Gedanken, wie 

man der Besteuerung entgehen kann. Man nutzt dazu vom 

Gesetzgeber nicht erkannte Schlupflöcher. Im Gegenzug 

schließt der Gesetzgeber oder ersatzweise die Finanzverwal 

tung die Lücken; sie machen das Steuerrecht komplizierter, 

schaffen es aber nie, alle Lücken zu schließen. Steuerpflich 

tige und ihre Berater entwickeln einen geradezu sportlichen 

Ehrgeiz und spüren neue Lücken auf. Im Zweifel weicht 

man in ein anderes Land aus. 

Genau dasselbe beobachten wir im Aufsichtsrecht. In dem Be 

mühen, von Banken aufgespürte, ausgenutzte und nun auch 

allgemein erkannte Mängel des Aufsichtsrechts zu beseitigen, 

wird das Aufsichtsrecht-wie das Steuerrecht-immerkompli 

zierter, detaillierter und unübersichtlicher, vielleicht damit 

auch ungerechter, weil nicht alle gleich findig sind. 

Selbstverständlich stehen wir vor neuen Regeln im Auf 

sichtsrecht, die die Erfahrungen aus der Krise berücksichti 

gen sollen. Aber glauben wir nicht, es gäbe danach keine 

Ausweichmöglichkeiten mehr. Auch im Aufsichtsrecht gibt 

es „sportliche" Ambitionen. 

Obwohl ich nicht daran zu glauben wage, sage ich es trotz 

dem: Es muss bei den von der Aufsicht Betroffenen, mehr 

noch: Es muss bei allen am Finanzmarkt auftretenden Perso 

nen grundlegende Einstellungsveränderungen geben. Hof 

fen wir das Beste. 

Hinweis der Redaktion: Informationen über aktuelle 

staatliche Maßnahmenpakete unter www.betriebs-be 

rater.de. 

Umsatzsteuer 

Dipl. iur. Raoul Kirmes, Berlin* 

eBilling im Intermediärmodell: Der Versand elektroni 

scher Rechnungen (§ 14 Abs. 3 UStG) über Dienstleister -

ein Problem des Mehrvertretungsverbots (§181 BGB)? 

Ein Beitrag zur Kontroverse über die zulässigen Rechtskonstruktionen der technischen 

Abwicklung von Massensignatur- und Verifikationsvorgängen beim Versand elektronischer 

Rechnungen über einen Dienstleister unter Berücksichtigung des Verbots der Mehrvertre 

tung gemäß § 181 BGB - zugleich Replik auf Groß/Lindgens, UVR 2008,108-114 

Das geplante „Gesetz zur Modernisierung und Entbüro-

kratisierung des Steuerverfahrens"1 wird durch Neu 

fassung des § 14 Abs. 3 Nr. 2 UStG weitere Erleichterun 

gen2 für das eBilling ermöglichen. Dies ist grundsätzlich 

* Dipl. iur. Raoul Kirmes, QMA-TÜV, ist Sprecher des Fachausschusses 
Justiz- und Behördenkommunikation, des Software-Industrieverbandes 

Elektronischer Rechtsverkehr (SIV-ERV) und bei der VlSUS-Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. (Berlin) zuständig für IT-Sicher 

heitsmanagementsysteme, Rechtsinformatik, Governance Risk & Com-

pliance Management. 

1 Referentenentwurf, 20.6.2008; Regierungsentwurf, Dokument: 

08169.doc, Stand: 15. 7. 2008, BMF-0-15-6, http://www.bundesfinanz 

ministerium.de/nn_53848/sid_39390BD6EBC2AElCC5830DF2813FE 

zu begrüßen. Allerdings sind die rechtstechnischen Kon 

struktionen für den Versand elektronischer Rechnungen 

nach wie vor von hoher Komplexität geprägt und erfor 

dern, insbesondere vom Berater, profunde technische 

Kenntnisse und die Fähigkeit interdisziplinärer Analyse 

im Rahmen der steuerlichen Beratung. Dies belegt ein 

drucksvoll der nachfolgend vorgestellte Streit um die zu-

60A/DE/BMF_Startseite/ Aktuelles/ Aktuelle_Gesetze/Gesetzentwuerfe 

_Arbeitsfassungen/053_Steuerbuerokratieabbaugesetz.html?_nnn=true. 

2 Abschaffung des sog. „Sammelbelegs" in Papier oder elektronischer 

Form beim EDI-Verfahren, gemäß Art. 2 der Empfehlung der Kommis 

sion 94/820/EG (ABI. EG 2008 Nr. L 338,98). 
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lässigen Rechtskonstruktionen beim Outsourcing von 

Signaturdienstleistungen für den Versand elektronischer 

Rechnungen und nachfolgende Rechtsprobleme durch 

das Mehrvertretungsverbot des § 181 BGB. Der Beitrag 

untersucht im Einzelnen, ob das „Botenmodell" eine Al 

ternative zum „Intermediärmodell" darstellen kann und 

analysiert die rechtliche Einordnung der sog. „Verifika-

tionsdienstleistung" für den Empfänger von elektroni 

schen Rechnungen, die beim selben eBilling Dienstleister 

signiert wurden. 

I. Einleitung 

Nach § 14 Abs. 3 UStG müssen bei einer auf elektronischem 

Weg übermittelten Rechnung die Echtheit der Herkunft und 

die Unversehrtheit des Inhalts gewährleistet sein (1) durch 

eine qualifizierte elektronische Signatur oder eine qualifi 

zierte elektronische Signatur mit Anbieter-Akkreditierung 

nach dem Signaturgesetz (BGB1. I 2001, 876) oder (2) ein 

Verfahren zum elektronischen Datenaustausch (EDI) nach 

Art. 2 der Empfehlung 94/820/EG der Kommission vom 

19. 10. 1994 (ABI. EG Nr. L 338 98). 

Von wissenschaftlicher Seite blieb der elektronische Rech 

nungsversand über Dienstleister gem. § 14 Abs. 2 Satz 4 

UStG jahrelang weitgehend unbeachtet. In letzter Zeit je 

doch mehren sich die Beiträge, die sich bestimmten Teil 

problemen beim Outsourcing von Signaturdienstleistungen 

widmen.3 So wird in einem Beitrag von Groß/Lindgens4 statt 

des nach h.M. anzuwendenden sog. „Intermediär-5 oder 

„Vertretermodells"6 die Anwendung eines „Botenmodells" 

für die Massensignatur von Rechnungen über einen Dienst 

leister vorgeschlagen. Die Autoren begründen die Notwen 

digkeit des von ihnen präferierten Botenmodells im Wesent 

lichen damit, dass es zu praktischen Erleichterungen für die 

Beteiligten führe und Problemen des Mehrvertretungsverbo 

tes (§181 BGB) beim Dienstleister vorbeuge, wenn dieser 

sowohl auf Versender als auch auf Empfängerseite tätig 

wird. 

Es geht also in der Praxis schlicht um die Frage, wie die Ver 

tragsbeziehungen zwischen dem Rechnungsversender und 

dem Provider, der die Belege im Auftrag des Leistenden 

qualifiziert signieren soll, auszugestalten sind. 

Der nachfolgende Beitrag prüft zunächst (unter II.), ob es 

sich bei dem vorgeschlagenen „Botenmodell" um eine zu 

lässige Alternative zum „Intermediärmodell" handelt. Im 

Weiteren (unter III.) wird untersucht, ob ein Mehrvertre 

tungsverbot i.S. des § 181 BGB im Räume stehen kann, 

wenn ein Intermediär bei der Erbringung von Dienstleistun 

gen rund um die elektronische Rechnung gleichzeitig für 

Versender und Empfanger tätig wird, der Provider also ei 

nerseits den Beleg qualifiziert signiert und ihn im Anschluss 

für den Empfänger prüft und archiviert. 

II. „Botenmodell" versus 

„Intermediärmodell" 

Die Autoren7 der „Botenkonstellation" vertreten die Auffas 

sung, dass für den elektronischen Rechnungsversand über 

einen Dienstleister auch eine „Botenkonstellation"8 recht-

lich möglich und sinnvoll sei. Begründet wird die Notwen 

digkeit eines neuen Alternativmodells zum Intermediärmo 

dell mit Schwierigkeiten9 bei der praktischen Umsetzung 

des „echten Vertretungsmodells"10. 

Dieses neue Botenmodell beschreiben die Autoren wie 

folgt: 

(...) „statt der Signatur des Leistenden (oder des rechtsgeschäft 

lichen Vertreters) wird die Signatur eines ,JSfur-Rechnungssi-

gnierers" (Boten) angebracht, der zivilrechtlich keine eigene 

Erklärung abgibt. Stattdessen gibt er als Erklärungsbote eine 

von ihm nur signierte unveränderte Erklärung eines Dritten 

(Leistenden und zugleich Rechnungsaussteller) weiter und tritt 

nach außen hin nicht als bevollmächtigter Rechnungsaussteller 
auf."11 

Dieser Ansatz erscheint jedoch in mehrerer Hinsicht proble 

matisch. 

1. Widerspruch des Botenmodells gegen den 

Wortlaut des § 14 Abs. 2 Satz 4 UStG 

§ 14 Abs. 3 Nr. 1 UStG verlangt, dass der Rechnungsaus 

steller (Leistender) den Beleg vor der elektronischen Über 

mittlung an den Leistungsempfanger mit einer qualifizierten 

elektronischen Signatur nach § 2 Nr. 3 SigG versieht. Den 

Leistenden trifft also zunächst eine gesetzliche Pflicht, 

Rechnungsbelege vor der Übermittlung durch eine qualifi 

zierte elektronische Signatur zu schützen.12 Von dieser ihm 

auferlegten Rechtspflicht kann sich der Leistende durch 

Übertragung auf Dritte nur nach Maßgabe des § 14 Abs. 2 

Satz 4 UStG befreien. 

§ 14 Abs. 2 Satz 4 UStG lautet: 

Eine Rechnung kann im Namen und für Rechnung des Unter 

nehmers oder eines in Satz 1 Nr. 2 bezeichneten Leistungsemp 

fängers von einem Dritten ausgestellt werden. 

Die Formulierung „im Namen und für Rechnung1' lässt be 

reits keinen Zweifel an dem Willen des Gesetzgebers gerade 

für eine rechtsgeschäftliche Vertretungskonstellation. Aus 

3 Roßnagel, Fremderzeugung von qualifizierten Signaturen? Ein neues 

Geschäftsmodell und seine Rechtsfolgen, MMR 2008, 22, 26 und 28; 

Bernde „elnvoicing: Elektronische Fakturierung anhand zweier Dienst 

leistungsvarianten in www.EBPP.de, 20. 4. 2008; Jeggle, Documanager, 

12/2008, http://www.documanager.de/magazin/artikeL1957.html; u.a. 
(nachfolgend zitiert). 

4 UVR 2008, 108-114. 

5 Kirmes, Elektronischer Rechtsverkehr im Intermediärmodell, K&R 

2006, 438 ff., beschreibt die Konstellation von Signaturdienstleistungen 

und erläutert, wie sichere Zustellungen bei einem speziellen Provider 

konzentriert und durch rechtsgeschäftliche Bevollmächtigung des Provi 

ders legitimiert werden; dieses Intermediärmodell wurde 2008 im Ent 

wurf für ein Bürgerportalgesetz als Lösungsmodell für den elektroni 

schen Rechts- und Geschäftsverkehr übernommen. 

6 Roßnagel, MMR 2008,26 ff, beschreibt eine identische rechtliche Kons 

tellation wie Kirmes, K&R 2006,438 ff., vermeidet aber den Begriff In 

termediärmodell und bezeichnet das Rechtsmodell seiner Natur nach 

zutreffend als „Vertretermodell". 

7 Groß/Lindgens, UVR 2008, 112. 

8 Im deutschen Privatrecht wird der Bote streng vom Vertreter unterschie 

den. Der Bote übermittelt keine eigene, sondern eine fremde Willenser 

klärung, so dass weder Geschäftsfähigkeit noch Vertretungsmacht erfor 

derlich sind. Ausdrücklich gesetzlich geregelt ist der Bote nur im An 

fechtungsrecht (§ 120 BGB). 

9 Wobei nicht angeführt wird, welche Schwierigkeiten denn in der Praxis 

genau bestehen sollen, die das Botenmodell besser lösen könnte. 

10 Groß/Lindgens, UVR 2008, 112. 

11 Wörtliches Zitat, Groß/Lindgens, UVR 2008,112. 

12 Zu den Rechtsfolgen und Sanktionen des Versandes formungültiger 

elektronischer Rechnungen, Kirmes, Rechtsfolgen bei Versand und 

Empfang elektronischer Rechnungen ohne qualifizierte Signatur, Fo 

rum-elektronische Steuerprüfung, 5/2006, www.elektronische-steuer-

pruefung.de. 
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dem Wort „ausgestellt" wird klar, dass der Dritte auch nicht 

wie ein Bote lediglich „übermitteln" soll, sondern gerade 

die Abgabe einer eigenen Willenserklärung erforderlich ist. 

Das Botenmodell ist insofern schon mit dem Wortlaut der 

Norm nicht in Einklang zu bringen. 

2. Widerspruch gegen Gesetzeszweck und Syste 

matik des § 14 Abs. 3 UStG 

Aber es sprechen noch weitere gewichtige Gründe gegen das 

Botenmodell. Die Anwendung des Botenmodells beim Ver 

sand elektronischer Rechnungen liefe auf einen Verzicht auf 

die Formanforderungen des § 14 Abs. 3 UStG hinaus. Bei der 

Anwendung einer Botenkonstellation erklärt nämlich weder 

der Leistende, für die im Beleg ausgewiesene Umsatzsteuer 

einzustehen, noch tut dies ein Dritter in einer Weise, die den 

Leistenden binden würde und insbesondere den Formanfor 

derungen genügt.13 Im Ergebnis würde also niemand etwas 

formgerecht erklären, denn der Bote gibt weder eine eigene 

Erklärung ab noch eine für den Geschäftsherrn (Leistenden). 

Das ist der wesentliche Unterschied zwischen Bote und Ver 

treter. Auf diese Weise könnte man also, durch einfache Zwi 

schenschaltung eines „Boten" die Risiken der Fälschung 

eines elektronischen Rechnungsbeleges auf den Fiskus ab 

wälzen und die technischen Aufwendungen für die Abgabe 

formwirksamer elektronischer Rechnungen einsparen. 

Das kann kaum richtig sein, denn immer wenn es an einem 

beweisbaren rechtlichen Band zwischen Leistendem und 

elektronischem Beleg fehlt, realisiert sich gerade die Gefahr, 

die durch § 14 Abs. 3 UStG vermieden werden soll. 

§ 14 Abs. 2 UStG hat Art. 22 Abs. 3 lit. c der 6. Mehrwert 

steuerrichtlinie a.F, nunmehr Mehrwertsteuersystemrichtli 

nie (RL 2006/112), umgesetzt. Danach hat die Rechnung eine 

Doppelfunktion14. Sie ist einerseits Abrechnungsinstrument 

(wohl Realakt)15 und andererseits Erklärung (Anerkenntnis)16 

des Ausstellers — hinsichtlich der ausgewiesenen Umsatz 

steuer - gegenüber dem nationalen Fiskus. Die Sicherung der 

Interessen des Rechnungsempfangers, durch Übermittlung 

formgerechter Rechnungsbelege für den Vorsteuerabzug 

(§ 15 Abs. 1 UStG) ist nur (erwünschte) Nebenfolge des pri 

mär staatlichen Sicherungsinteresses an der Umsatzsteuer.'7 

Der Zweck von § 14 Abs. 3 UStG ist die Verhinderung eines 

massenhaften Auftretens manipulierter Rechnungsbelege. 

Das Risiko von Manipulationen an Belegen und ihre Ein-

schleusung in reale Wirtschaftskreisläufe ist für elektroni 

sche Belege ungleich höher als für Papierbelege. Die Mög 

lichkeit der anonymen und kaum erkennbaren Manipulation 

an Dateien sowie die Möglichkeit eines massenhaften und 

kostenlosen Versandes per E-Mail schafft Risiken, denen be 

gegnet werden muss. Deshalb werden für die Übermittlung 

elektronischer Rechnungen spezielle Sicherungsmaßnah 

men angeordnet (fortgeschrittene elektronische Signatur 

i.S. des Art. 2 Nr. 2 der Richtlinie 1999/93/EG und in 

Deutschland nach Art. 233 Abs. 2 der Richtlinie 112/2006/ 

EG (Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie) als qualifizierte Sig 

natur i. S. des § 2 Nr. 3 SigG oder EDI). Diese verhindern 

über eine gesetzliche und europaweit harmonisierte Infra 

struktur sowohl die Integrität des einzelnen Belegs als auch 

die Authentizität und im Ergebnis auch die Identität des Um 

satzsteuerschuldners . 

Diesem technischen Sicherungszweck kann das Botenmodell 

nicht gerecht werden. Beim Botenmodell würde gerade keine 

sicher identifizierbare1* Person unabstreitbar19 für die in den 

Verkehr gebrachte Rechnung einzustehen haben. Der (ver 

meintliche) Aussteller könnte sich entlasten, weil die Rech 

nung auf dem Transport verändert worden sein kann. Da er 

den Beleg nicht qualifiziert signiert hat, kann der Fiskus 

auch nicht auf die Vermutung des § 371a ZPO zurückgrei 

fen. Der ebenfalls beteiligte „Bote" gibt weder eine eigene 

Erklärung noch eine solche ab, die sich der Leistende zu 

rechnen lassen müsste.20 Er ist lediglich Übermittler einer 

elektronischen Datei, und als Boten trifft ihn auch keine 

taugliche Sorgfaltspflicht, die eine eindeutige und sichere 

Identifizierung des Ausstellers der Datei und den Nachweis 

der Urheberschaft des Leistenden erlauben würde.21 Der Fis 

kus stände einem Rechnungsbeleg gegenüber, der Umsatz 

steuer ausweist, für den aber keine Person unabstreitbar ein 

zustehen hat. Genau das jedoch soll durch § 14 Abs. 3 UStG 

verhindert werden. 

Die Regelungen zu den zugelassenen Übermittlungsarten 

und ggf. Ausnahmen sind enumerativ und als Formvor 

schriften auch stets eng auszulegen.22 Jede weitere nicht 

gesetzlich geregelte Ausnahme würde das abstrakte Risiko 

des massenhaften Auftretens manipulierter elektronischer 

Rechnungen erhöhen. Grundsätzlich wäre es zwar wün 

schenswert, wenn der Gesetzgeber auch andere technische 

Verfahren neben der Signatur zulässt und damit mehr Tech 

nikoffenheit ermöglichen würde. Die Anforderungen an 

Integritäts- und Authentizitätssicherung müssen jedoch von 

jedem Verfahren/Modell erfüllt werden. 

Aber selbst wenn man zu Gunsten des Botenmodells darauf 

abstellen würde, dass auch der Bote ein technisch aufwendi-

13 Also mit rechtsgeschäftlicher Vertretungsmacht im Namen und für 

Rechnung des Leistenden. 

14 Dazu ausführlich Kirmes, Formerleichterungen beim elektronischen 

Rechnungsversand an Private, Forum-elektronische Steuerprüfung, 6/ 

2006, S. 2, www.elektronische-steuerpruefung.de. 

15 BFH, 4. 3. 1982 - V R 107/79, bereits einschränkend BFH, 30. 1. 2003 

-VR98/01,BFH/NV2003, 871. 

16 Kritisch dazu Rossnagel, Fremdsignierung elektronischer Rechnungen: 

Vorsteuerabzug gefährdet, BB 2007,1234; so auch Kirmes, Forum-elek 

tronische Steuerprüfung, 6/2006, S. 2, www.elektronische-steuerprue-

fung.de. 

17 Denn seit der Entscheidung des EuGH vom 1.4.2004 - Rs. C-90/02, Ge 

rhard Bockemühl, Slg. 2004,1-3303, EWS 2004, 529, ist klar, dass der 

Vorsteuerabzug auch ganz ohne einen Beleg erreicht werden kann; somit 

kann dieser nicht der Hauptgrund für die strengen Formanforderungen 

der RL 2006/112 sein. Hauptgrund hierfür ist vielmehr der Sicherungsan 

spruch des Fiskus für die Umsatzsteuerschuld des Leistenden. 

18 Insoweit auch unzutreffend die Einschätzung von Groß/Lindgens, UVR, 

2008, 113, Nr. 2 „die elektronische Rechnung erfordere keine Identifika 

tionsfunktion". Das Gegenteil ist der Fall, wie sich aus § 14 Abs. 3 Sat-

z 1 UStG - „Echtheit der Herkunft" - i.V m. § 5 Abs. 1 SigG; § 3 Abs. 1 

SigVund § 4 GwG (§ 1 Abs. 5 Satz 1 GwG a. F.) ergibt. 

19 Vgl. §371aZPO. 

20 Nach h.M. sind jedoch die §§ 177 ff. BGB analog auf den Boten an 

wendbar, wenn dieser als solcher auftritt und eine Willenserklärung 

„überbringt", die in Wahrheit nicht von demjenigen stammt, der als Er 

klärender angegeben wird (sog. Pseudobote). In diesem Fall wird der 

Bote wie ein Vertreter behandelt (§ 179 BGB), wenngleich er Bote ist. 

Dies läuft in den Rechtsfolgen aber wieder auf das Intermediärmodell 

hinaus und gerade nicht auf eine Botenstellung. 

21 Anders im Intermediärmodell, bei dem der Dienstleister -schon zur Ver 

meidung einer eigenen Haftung - sowohl eine sichere Identifikation der 

Nutzer und eine wirksame Bevollmächtigung sicherstellen wird. Auch 

die verschlüsselte und autorisierte Einlieferung von Belegen auf den 

Dienst und das offenkundige Anbringen des Vertretungshinweises sind 

klassische Absicherungen bei Intermediärdiensten. 

22 Vgl. Heinrichs, in: Palandt, BGB, § 125, Rn. 16. 
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ges System betreibt, durch das er im Einzelfall Manipulatio 

nen beim Transport ausschließen und zudem eine Zuord 

nung zum Urheber des Rechnungsbelegs durch weitere Be 

lege und Nachweise erbringen könnte, krankt das „Boten 

modell" an einem weiteren echten K.o.-Kriterium. 

3. Kein Vorsteuerabzug gem. § 15 UStG 

im Botenmodell 

Der Empfänger einer elektronischen Rechnung ist nach § 15 

UStG verpflichtet, vor dem Vorsteuerabzug zu überprüfen, 

ob er im Besitz einer formgültigen Rechnung vom richtigen 

Leistenden ist (Verifikation). Dies wäre im Botenmodell 

vollständig unmöglich, denn der Empfanger kann in keiner 

Weise technisch am Rechnungsbeleg selbst nachvollziehen, 

ob dieser vom Leistenden stammt oder nicht. Es gibt keine 

taugliche Verifikationskette zum Leistenden. Dagegen ergibt 

sich im Intermediärmodell aus jedem Rechnungsbeleg über 

den Vertretungszusatz,23 dass es sich um eine Erklärung im 

Namen und für Rechnung des Leistenden handelt. Damit 

Vertretungsumfang und Nachweis einer sicheren Identifika 

tion aus dem Beleg selbst möglich sind, ist auch dieser 

Nachweis zwingender Bestandteil eines Rechnungsbelegs 

im Intermediärmodell.24 

Dieses Manko des Botenmodells ist nicht nur für den vor-

steuerabzugsberechtigten Empfänger problematisch, son 

dern auch für den Leistenden (Rechnungsversender) höchst 

unbefriedigend, denn er kann sich mit einem über das Boten 

modell übermittelten Rechnungsbeleg somit nicht von seiner 

Verpflichtung aus § 14 Abs. 2 UStG befreien, weil er keinen 

zum Vorsteuerabzug tauglichen Beleg übermittelt hat.25 

Zusätzlich ist aus zivilrechtlicher Sicht problematisch, dass 

der Empfanger einer im Botenmodell übermittelten Rech 

nung diese nach § 174 Satz 1 BGB sofort zurückweisen 

darf.26 Damit sind für den Leistenden auch die erwünschten 

zivilrechtlichen Folgen der Übermittlung der Rechnung 

(z. B. Fälligkeit) gefährdet. 

Rechnung = Hauptdokument 

Enthält = Signaturdatei des Vertreters (Intermediär) nach § 2 Nr. 3SigG 

Enthält = Vertretungsvermerk (Offenkundigkeitsprinzip nach a oder b) 

a) im Zertifikat X.509 Felder gemäß RFC 2560 siehe Fn. 44 

b) als Text-Zusatz „i.V." + Verweis auf beigefügte Vollmacht 

wenn b) 

fortgeschritten signiertes Vollmachtdokument ( § 167 II BGB) das mit 

dem Hauptdokument durch qualifizierte Signatur sicher verbunden ist 

(~ § 319 a ZPO) 

Vollmacht enthält Identifikationsnachweis: § 14 Abs. 

3 Satz 1 UStG „ Echtheit der Herkunft"; § 4 GwG, § 5 

I SigG; § 3 I SigV.z.B. Post-Ident-Kennung. Nicht die 

pers. Daten!* 

* Der Identifikationscoupon enthält persönliche Daten der Identifizierten Person, 

die aus datenschufzrechtlichen Gründen nicht in jedem Rechnungsbeleg verteilt 

werden sollen. Deshalb werden die Daten in Anlehnung an § 14 SigG auf die in 

einem qualifizierten Zertifikat enthaltenen Daten gekürzt. 

Schema 1: Aufbau einer eRechnung in Intermediärmodell 

Zwischenergebnis: 

Die „Botenkonstellation" ist weder mit Wortlaut des § 14 

Abs. 2 Satz 4 UStG noch mit Gesetzeszweck und Systema 

tik des UStG vereinbar. Belege, die über eine Botenkonstel 

lation mit einer qualifizierten elektronischen Signatur verse 

hen werden, genügen nicht den Anforderungen, die den 

Empfänger in die Lage versetzen würden, seine Verpflich 

tung aus § 15 UStG zu erfüllen, weil keine Verifikations 

möglichkeit besteht. Es bleibt somit festzuhalten, dass ein 

Rechnungsbeleg, der elektronisch durch einen Dritten ge 

mäß § 14 Abs. 2 Satz 4 UStG übermittelt werden soll, zwin 

gend im „Intermediär"- bzw. „Vertretermodell" erzeugt wer 

den muss und alle in Schema 1 aufgezeigten Bestandteile 

enthalten sollte. 

III. Mehrvertretungsverbot § 181 BGB 

bei kombinierter Dienstleistung für 

Versender und Empfänger? 

Groß/Lindgens werfen das Problem eines Mehrvertretungs 

verbots nach § 181 BGB auf, das ggf. besteht, wenn der 

Intermediär neben der Dienstleistung für den Rechnungs-

versender (Signatur) auch Leistungen für den Rechungs-

empfänger (Verifikation/Archiv) erbringt: Dies soll ein Ab 

bedingen des § 181 BGB erforderlich machen.27 

1. Anwendungsbereich und Reichweite 

des § 181 BGB 

Der Tatbestand des § 181 BGB regelt eine grundsätzliche 

Wirksamkeitsbeschränkung des Selbstkontrahierens28 bei 

dem der Vertreter für den Geschäftsherrn und zugleich im 

eigenen Namen für sich selbst handelt, sowie der Mehrver 

tretung29 bei dem der Vertreter zugleich für zwei unter 

schiedliche Geschäftsherrn auftritt. 

GH1 

(nur) 1 Rechtsgeschäft 

GH2 

Eigene WE 1 

in fremden Namen 

Eigene WE 2 

in fremdem Namen 

Schema 2: Normalkonstellation des § 181 BGB 

Auf den ersten Blick problematisch erscheint die Anwend 

barkeit des § 181 BGB auf elektronische Rechnungen, da 

23 Siehe Schema 1. 

24 Dazu sogleich ausführlich unter Fn. 41 und 44. 

25 Scharpenberg, in: Hartmann/Metzenmacher, UStG, Kommentar, E § 14, 

Rn. 155. 

26 Dieses Problem besteht freilich auch im Intermediärmodell, wenn der 

Dienstleister versäumt, seine Vertretungsmacht im Beleg liquide zu be 

legen (siehe Fn. 44). 

27 Groß/Lindgens, UVR 2008,113, Nr. 3 Abs. 2. 

28 „im Namen des Vertretenen mit sich im eigenen Namen". 

29 „im Namen des Vertretenen als Vertreter eines Dritten". 
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diese nach wohl h.M. keine Willenserklärungen enthal 

ten.30 Eine im Vordringen befindliche Meinung vertritt da 

gegen mit überzeugenden Argumenten, dass jedenfalls bei 

der elektronischen Rechnung ein Anerkenntnis gegenüber 

dem Fiskus abgegeben wird.31 Allerdings kommt es im 

vorliegenden Zusammenhang auf den Streit nicht an, da in 

Literatur und Rechtsprechung Einigkeit dahin besteht, dass 

der Anwendungsbereich der Vorschrift nicht nur vertragli 

che Willenserklärungen32 umfasst, sondern auch einseitige 

empfangsbedürftige, rechtsgeschäftsähnliche Handlungen, 

wie z.B. Mahnung, Kündigung, Anfechtung, Zustimmung, 

Vollmachtserteilung oder auch die Gestattung zum Insich-

geschäft selbst.33 Rechnungen lassen sich insofern jeden 

falls als rechtgeschäftsähnliche Erklärungen begreifen, so 

dass auch deren qualifizierte Signatur im Auftrag eines 

Dritten in den Anwendungsbereich des § 181 BGB fallen 

könnte. 

§ 181 BGB verfolgt im Interesse der Verkehrssicherheit den 

Zweck, den Vertretenen vor Gefahren zu schützen, die sich 

aus generell-abstrakten Interessenkollisionen ergeben könn 

ten, unabhängig davon, ob der Vertretene im konkreten Ein 

zelfall tatsächlich benachteiligt wird.34 Dementsprechend 

wird eine (teleologische) Tatbestandsreduktion bzw. eine 

über den Wortlaut hinausgehende Anwendung dort bejaht, 

wo die Gefahr einer Interessenkollision generell-abstrakt 

ausgeschlossen werden kann. So ist z. B. § 181 BGB im Hin 

blick auf die Regelung des § 107 BGB (Minderjährigen 

schutz) dann nicht anwendbar, wenn der Vertretene durch 

das in Rede stehende Rechtsgeschäft lediglich einen rechtli 

chen Vorteil erlangt35 oder die Handlung lediglich in Erfül 

lung einer Verbindlichkeit erfolgt. 

2. Die Rechtsfolgenseite des § 181 BGB 

Wenn vom „Verbot" des Insichgeschäfts gesprochen wird, 

werden auf der Rechtsfolgenseite möglicherweise falsche 

Erwartungen geweckt,36 denn selbst wenn der Fall einer 

Mehrvertretung vorläge, wäre die gleichzeitige Erbringung 

der Signatur- und Verifikationsdienstleistung nicht unzu 

lässig oder nichtig. Ein gegen § 181 BGB verstoßendes 

„Geschäft" unterfällt eben nicht einem gesetzlichen Verbot 

(§ 134 BGB), sondern bewirkt lediglich eine schwebende 

Wirksamkeitsbeschränkung (§ 177 BGB).37 Die schweben 

de Unwirksamkeit kann durch Genehmigung wahlweise38 

gegenüber dem Vertreter oder dem anderen Vertretenen, 

aber auch durch schlüssiges Verhalten abgegeben wer 

den.39 

Nimmt also beispielsweise ein Rechnungsempfanger die für ihn 

gefertigte Verifikation an, bringt er zum Ausdruck, hiermit ein 

verstanden zu sein und würde ggf. bestehende Probleme der 

Mehrvertretung nachträglich durch konkludentes Verhalten ge 

nehmigen können. 

Vor den Rechtsfolgen ist zu klären, ob überhaupt eine Fall 

gruppe des § 181 BGB für den Rechnungsdienstleister (In 

termediär) einschlägig ist. 

3. Einfache Vertretung bei Signatur durch 

Intermediär 

Um dies zu untersuchen, werden nachfolgend zunächst kurz 

die Abläufe bei einem Intermediär dargestellt. 

Rechtsverhältnis, das der/den Rechnung(en) zu Grunde liegt 

Die wohl häufigste Konstellation besteht darin, dass sich der 

Rechnungsversender bei einem Dienstleister40 anmeldet, 

sich sicher identifiziert,41 eine Vollmacht erteilt und dann 

Dokumente zur Signatur und/oder Übermittlung einliefert. 

Der Dienstleister (Intermediär) signiert die Belege mit einer 

zugelassenen Signatursoftware42 und seiner Signaturkarte43 

als eigene Willenserklärung und bringt über Attribute oder 

Zusätze im Zertifikat oder durch Beifügung der Vollmacht 

seine Vertretungsbefugnis für den Leistenden zum Ausdruck 

(Offenkundigkeitsprinzip).44 Entweder übermittelt der 

Dienstleister das signierte Dokument an den Empfänger,45 

oder er liefert es an seinen Kunden (Vertretener) zurück, da 

mit dieser es seinem Kunden (dem Rechnungsempfanger) 

z.B. zum Download zur Verfügung stellen kann.46 Die Wil 

lenserklärung, die der Intermediär durch die Signatur zum 

30 WieFn.15. 

31 WieFn. 16. 

32 BGHZ 58,115-118. 

33 BGHZ 47,352-357. 

34 Für die ganz h. M. nur Schramm, in: Münchener Kommentar, 4. Aufl. 

2001, § 181 BGB, Rn. 3; unter Rn. 5 ff findet sich auch eine Übersicht 
zu abweichenden Ansichten. 

35 BGHZ 59, 236-240; BGHZ 94, 232-235; BGH, NJW 1989, 

2542-2543. 

36 Fröhler, § 181 BGB bei Rechtsgeschäften der Gemeinden, BWNotZ 

2003,16. 

37 BGHZ 65,123-126; BGH, NJW-RR, 1994,291-292. 

38 Schramm, in: Münchener Kommentar, 4. Aufl. 2001, §181 BGB, 

Rn.41. 

39 BGHZ 58, 115-118. 

40 Eben dem „Intermediär", dessen Dienstleistung er nutzen will, so z. B. 

www.signaturportal.de, www.signamus.de, www.d-trust.de u.v.m. 

41 Sichere Identifizierungsverfahren sind z. B. das „Post-Ident Verfahren"; 

als rein elektronisches Verfahren: „Cross-Certificates identification ser-

vice" auf Basis des SigG (sofern die dort genannten Attribute dem Iden 

tifizierungszweck genügen) und das in 65 Staaten anwendbare „Docu-

mented Evidence of Identity Service" (DEIS) gemäß Convention of La 

Haye vom 5. 10.1961 -die sog. einfache Apostille. 

42 Diese muss für diesen Zweck mindestens von Hersteller zugelassen und 

bei der Bundesnetzagentur veröffentlicht sein durch sog. Herstellerer 

klärung nach § 17 Abs. 4 Satz 2 SigG i.Vm. § 15 Abs. 5 SigG. 

43 Im Fachterminus der Bundesnetzagentur: Sichere-Signatur-Erstellungs-

einheit (SSEE). Auch diese muss für den Einsatzweck geprüft und bestä 

tigt sein; dies wird ebenfalls auf der Website der Bundesnetzagentur ver 

öffentlicht. Wichtig ist zudem, zu überprüfen, ob die jeweilige Herstelle 

rerklärung auch die Nutzung der eingesetzten Signaturkarte tatsächlich 

postuliert. Nicht jede Software ist interoperabel mit jeder Signaturkarte! 

44 Dies kann entweder auf Zertifikatsebene in den X.509 v 3 Feldern ge 

mäß RFC 2560: „LiabilityLimitation", „Procuration" oder „Restriction" 

erfolgen oder durch Hinzufügen des Vollmachtsdokuments, welches 

nach § 167 Abs. 2 BGB keiner qualifizierten Signatur bedarf und bei 

Transport auch vor Fälschung durch die Signatur der Rechnung (Haupt 

dokument) geschützt ist (vgl. ~ § 319 Abs. 2 Sätze 2 und 3 ZPO). 

45 Neben der Signaturdienstleistung fungiert der Intermediär dann auch als 

E-Mail Provider. 

46 Üblich sind hier sog. Webservices wie SOAP, siehe www.w3.org/TR/ 
SOAP oder REST, Dissertation von Roy Fielding, www.ics.uci.edu/ 

~fielding/pubs/dissertation/top.htm. 
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Ausdruck bringt, enthält regelmäßig folgende Mindestaus 

sagen: 

1. Ich (Intermediär) garantiere die Integrität des Rech 

nungsbelegs. 

2. Die sicher identifizierte Person (Rechnungsversender) 

will für den enthaltenen Umsatzsteuerbetrag einstehen. 

3. Ich (Intermediär) bin befugt, die identifizierte Person 

(Rechnungsversender) rechtsgeschäftlich zu vertreten. 

a) Notwendigkeit des offenkundigen 

Vertretungsnachweises 

Der Vertretungshinweis durch den Intermediär in jedem ein 

zelnen Rechnungsdokument (s. Schema 1) ist keineswegs 

entbehrlich, denn das Offenkundigkeitsprinzip kann nur in 

bestimmten Ausnahmefallen entfallen. Denkbar wäre im 

Kontext der elektronischen Rechnung wohl nur die Fallgrup 

pe des „Geschäfts für den, den es angeht'. 

§ 164 BGB wird hier entgegen seinem Wortlaut einge 

schränkt.47 Beim „Geschäft für den, den es angeht, wird 

deshalb eine Ausnahme vom Offenkundigkeitsprinzip des 

§ 164 BGB gemacht, weil es dem Vertragspartner gleichgül 

tig sein kann, mit wem er das konkrete Bargeschäft ab 

schließt. Hier kommt der Vertrag ausnahmsweise auch dann 

mit dem Vertretenen zustande, wenn der Vertreter ohne 

Kundgabe einer Handlung „im fremden Namen" abschließt. 

In allen anderen Fällen wird der Vertreter/Intermediär ge 

bunden (§ 164 Abs. 2 BGB). 

Diese Fallgruppe ist aber nur dann einschlägig, wenn der 

Betroffene keinerlei Interesse an der Identität seines Ver 

tragspartners hat. Dies ist bei Bargeschäften des täglichen 

Lebens der Fall, weil es hier nicht auf die Bonität des Gegen 

übers ankommt. Bei der elektronischen Rechnung ist dies 

aber gerade nicht der Fall. Der Leistungsempfänger hat 

einen Anspruch (§ 14 Abs. 2 UStG und § 241 Abs. 2 BGB) 

gegen den leistenden Unternehmer auf Ausstellung einer 

Rechnung. Insofern ist es ihm gerade nicht gleichgültig, ob 

es sich bei einem eingehenden Rechnungsbeleg um den des 

Leistenden handelt oder um den eines Dritten, denn der Vor 

steuerabzug hängt insbesondere von den persönlichen Ei 

genschaften48 des Rechnungsausstellers ab und eine Erfül 

lung durch Dritte (§ 267 BGB) scheidet deshalb aus.49 Auch 

dem Fiskus ist es keineswegs gleichgültig, wer das Aner 

kenntnis - die Umsatzsteuer zu schulden - abgibt. Der 

Vertretungszusatz ist also nicht entbehrlich und schon im Ei 

geninteresse des Intermediärs auch deutlich kenntlich zu 

machen. Aus § 31 UStDV ergibt sich zudem, dass die An 

gaben leicht und eindeutig nachprüfbar sein müssen", so 

dass ein Nachweis der wirksamen Vertretungsmacht außer 

halb der Rechnung kaum den Anforderungen genügen kann. 

b) Notwendigkeit der Begebung einer elektronischen 

Rechnung 

Ein weitere in der Praxis manchmal übersehene Anforderung, 

insbesondere auf Konsolidierungsplattformen, ist die Bege 

bung der Rechnung. Dass ein Rechnungspapier oder eine Da 

tei erstellt wird, genügt nicht; notwendig ist vielmehr die 

Übermittlung an den Leistungsempfänger (Begebung).50 

Diese Selbstverständlichkeit muss auch in der elektronischen 

Umsetzung insbesondere auf Online-Plattformen beachtet 

werden. Es ist also stets eine Definition von Zustell- und 

Empfangshorizont notwendig und eine vertragliche Klärung, 

mit welcher Handlung jeweils Begebung und Zustellung als 

erfolgt zu gelten haben. Grundvoraussetzung ist, dass der 

Rechnungsempfänger dem elektronischen Übermittlungs 

weg zugestimmt hat. Diese Zustimmung bedarf keiner beson 

deren Form, es muss lediglich ein Einvernehmen zwischen 

Rechnungsaussteller und Empfänger bestehen.51 Zulässig 

sind insbesondere auch Rahmenvereinbarungen oder AGB, 

in denen eine solche Zustimmung erteilt wird.52 Der Begriff 

der Zustimmung erfasst nach allgemeinen Regeln sowohl die 

vorherige Einwilligung nach § 183 BGB als auch die nach 

trägliche Genehmigung nach § 184 BGB.53 

Die auf elektronischem Weg übermittelten Rechnungen 

müssen eine qualifizierte elektronische Signatur gemäß 

§ 14 Abs. 3 Nr. 1 UStG tragen. Eine qualifizierte Signatur 

muss nicht vereinbart werden. Es genügt die Vereinbarung, 

dass die Rechnungen per E-Mail übermittelt oder zum 

Download angeboten werden, um das gesetzliche Former 

fordernis auszulösen und sogar einen selbstständigen ver 

traglichen Anspruch auf elektronische Übermittlung zu be 

gründen.54 Grundsätzlich genügt jede Form der elektroni 

schen Mitteilung, also E-Mail, Download oder jede andere 

abgestimmte und aus Empfängersicht eröffnete Übermitt 

lung, was auch eine Darstellung in einem bestimmten Be 

reich eines gemeinsam von Empfänger und Versender ge 

nutzten Portals einschließt.55 Aber auch in diesen Konstella 

tionen ergibt sich im Bezug auf die Mehrvertretung keine 

andere Einschätzung, da die Begebung, auch wenn sie auf 

derselben Plattform erfolgt, ein Realakt bleibt und keine 

Konstellation des § 181 BGB hervorruft (s.o). 

Zwischenergebnis 

Beschränkt sich die Dienstleistung des Intermediärs auf die 

bisher dargestellte Leistung, also die Herstellung einer form 

gültigen elektronischen Rechnung durch qualifizierte 

Signatur nach § 2 Nr. 3 SigG, fehlt es schon an einer Vertre 

tung für den Empfänger, denn die bloße Übermittlung an den 

Empfänger ist lediglich ein Realakt und für die Vertretung 

des Leistenden (Rechnungsteller) ohne Bedeutung. Eine 

Handlung für den Empfänger steht somit bis hierher nicht im 

Räume, eine Anwendung von § 181 BGB ist nicht angezeigt. 

4. Mehrvertretungsverbot bei Tätigkeit für 

Versender (Intermediärsignatur) und 

Empfänger (Verifikation)? 

Fraglich ist jedoch, wie der Fall zu beurteilen ist, wenn der 

Dienstleister (Intermediär) nicht nur wie unter 1. beschrie 

ben die elektronische Rechnung in Vertretung signiert, son 

dern auch die Verifikation für den Empfanger durchfuhrt. 

47 Vgl. BGH, 25.3. 2003-XIZR 224/02. 

48 Wagener, in: Sölch/Ringleb, UStG, § 14, problematisch z.B. für Klein 

unternehmer oder im Falle der persönlichen Eigenschaft des „Bauunter 

nehmers". 

49 Wagener, in: Sölch/Ringleb, UStG, § 14, Rd. 93. 

50 Scharpenberg, in: Hartmann/Metzenmacher, UStG, § 14 Rn. 84 (S. 31). 

51 Wagener, in: Sölch/Ringleb, UStG, § 14, Rn. 60, Seite 10. 

52 Scharpenberg, in: UStG, Hartmann/Metzenmacher, § 14 Rn. 74 (S. 27). 

53 Wagener, in: Sölch/Ringleb, UStG, § 14, Rd. 60, Seite 10. 

54 Vgl. AGBrühl, 12.4. 2007-21 C 612/05 m. Ax\m. Kirmes, Forum-elek 

tronische Steuerprüfung, 7/2006, www.elektronische-steuerpruefung. 

de. 

55 Der Empfanger bestimmt Art und Umfang seiner Empfangseinrichtung, 

vgl. Kirmes, K&R 2006,438 ff. 
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Diese Dienstleistung wird vielfach angeboten, um die Ak 

zeptanz für elektronische Rechnungen bei den Empfangern 

zu erhöhen. Dabei geht der Intermediär regelmäßig in 2 

Schritten vor: 

Schritt 1: Signatur des Rechnungsbelegs im Auftrag des 

Leistenden. 

Schritt 2: Erzeugung eines Prüfbelegs56 zur Erfüllung der 

Anforderungen des § 15 UStG i.Vm. GDPdU/GoBS für den 

Empfänger. 

Schritt 1 ist zunächst identisch mit der Normalkonstellation 

bei der Intermediärsignatur, und es ergeben sich keine 

Besonderheiten zu der oben dargestellten Bewertung (III. 

Nr. 3). 

Fraglich ist aber die weitere Einordung von Schritt 2, bei dem 

es sich m.E. um einen echten Vertrag zu Gunsten Dritter 

(§ 328 BGB) handelt: Der Rechnungsempfanger erhält auf 

Veranlassung des Versenders (Leistender) ein selbstständiges 

Forderungsrecht gegen den die Verifikation ausführenden In 

termediär. Der Rechnungsversender (Leistender) beauftragt 

dazu den Intermediär, für den Empfänger als unabhängiger 

Dienstleister und zu Gunsten des Empfängers eine den ge 

setzlichen Anforderungen genügende Verifikation der Rech 

nung (für den Vorsteuerabzug) und deren Protokollierung 

(zur Erfüllung der GDPdU/GoBS) durchzuführen. Die Kos 

ten dieses Auftrages übernimmt der Rechnungsversender 

(Grundverhältnis), denn er erhofft sich durch diese Erleichte 

rung die Akzeptanz für seine elektronische Rechnung.57 

Zweifel an einer Mehrvertretungskonstellation kommen be 

reits dadurch zustande, dass es sich nicht um ein Rechtsge 

schäft handelt, bei dem der Vertreter auf beiden Seiten auf 

tritt, sondern um zwei unterschiedliche Rechtsgeschäfte: 

- (1) der Auftrag an den Intermediär für die qualifizierte 

Signatur im Auftrag des Versenders, der durch jeweils ei 

gene Willenserklärung des Intermediärs gegenüber dem 

Fiskus erfüllt wird, die den Geschäftsherrn (Leistender) 

bindet (Vertretung), und 

- (2) die Garantieerklärung des Intermediärs gegenüber 

dem Empfänger über die erfolgte Signaturverifikation 

und deren rechtliche Bewertung für den Vorsteuerabzug 

in einem gesonderten, den gesetzlichen Anforderungen 

(GoBS58 und GDPdU59) genügenden Protokoll (Datei). 

Da es sich um zwei unabhängige Rechtsgeschäfte handelt, 

ist eine Interessenkollision nur noch schwer vorstellbar. Ob 

diese Einschätzung zur Unabhängigkeit der Rechtsgeschäfte 

genügt, kann jedoch dahinstehen, denn dieser Fall ist gesetz 

lich geregelt. Die Verifikation für den Empfänger erfolgt 

durch den Intermediär in Erfüllung seiner Verbindlichkeit 

aus dem Auftrag mit dem Rechnungsversender und ist damit 

nach § 181 letzter HS BGB eben kein Fall der Mehrvertre 

tung. Diese gesetzliche Ausnahme rechtfertigt sich daraus, 

dass eine Interessenkollision regelmäßig ausscheidet, wenn 

es sich lediglich um die Erfüllung einer inhaltlich bereits 

feststehenden Rechtspflicht handelt, es also gar keinen miss-

brauchsanfalligen Verhandlungsspielraum gibt.60 Insofern 

stellt sich die Erbringung der Verifikationsdienstleistung -

wenn man überhaupt die Konstellation der Mehrvertretung 

unterstellen wollte -, als gesetzlich geregelte Ausnahme 

nach § 181 letzter Halbsatz BGB dar. 

Zudem ist ein „Verhandlungsspielraum," der abstrakt miss-

brauchsanfällig wäre, auch deshalb fernliegend, weil die Ve 

rifikation einer qualifizierten Signatur selbst gesetzlichen 

Vorgaben folgt und in einer staatlich überwachten techni 

schen Infrastruktur durchgeführt wird, so dass ein Verifika 

tionsergebnis nicht vom Vertreter und seinem Verhand 

lungsspielraum abhängt, sondern lediglich die Dokumenta 

tion von technischen Fakten beinhaltet. Eine abstrakte 

Gefährdung liegt somit gerade nicht vor. 

Schritt 1 

RG 1: = Rechtsverhältnis das der/den Rechnung(en) zu Grunde liegt 

Empfänger 

Versprechender 

Elektronische Rechnung 

Innenvollmacht N^ / Rechtsgeschäftsähnliche 
•^ s Handlung (einseitig) 

Zugleich eigene WE 

in fremden Namen 

f% ■ m*. *~ , Keine Identität der Rechtsgeschäfte! Kein Interessenkonflikt 

och ritt 2 

RG 2: = Ich schenke die Dienstleistung eines unabhängigen Dritten 

Grundverhältnis 
Empfänger 

\ 

/ 

, , Signatur des Verifikaüonsprotokolls: 

Zuwendungsverhältnis / / Eigene WE „Ich habe geprüft und 
/ haue*" Nicht im Namen von V. sondern 

/ in Erfüllung meiner Verbindlichkeit 
Auftrag zur Prüfung S 328 BGB \ f / l 32g BGß" 

/ 

Dienst-/Werkvertrag 

Es entsteht eine Verbindlichkeit, 

aber es liegt keine Vertretung 

für den Empfänger vor. 

Auch vertretbar wäre, die Empfängerverifikation als ledig 

lich vorteilhaftes Rechtsgeschäft (Schenkung) i. S. des 

§ 171 BGB anzuerkennen, was ebenfalls zur teleologischen 

Reduktion des § 181 BGB fuhren würde.61 

Zusammenfassung 

Es ist somit festzuhalten, dass auch bei der Verifikation für 

den Empfänger - im geschilderten Ablauf - ein Fall des 

§ 181 BGB bislang nicht einschlägig ist. 

56 Der Prüfbeleg enthält die Ergebnisse der Verifikation der qualifizierten 

Signatur und deren Bewertung für den Vorsteuerabzug sowie weitere 

Dokumentationsverpflichtungen aus GoBS /GDPdU, dazu im Einzel 

nen: Kirmes, Leitfaden Verifikation elektronischer Rechnungen, Forum 

elektronische Steuerprüfung, 8/2005, www.elektronische-steuerprue-
fung.de. 

57 Denn der Empfänger hat es jederzeit in der Hand, den Zugang für elek 

tronische Rechnungen zu schließen, womit dem Versender dann nur die 

teure Briefpost als Alternative verbleibt; ausfuhrlich zur Zugangseröff 

nung Kirmes, K&R, 2006,438 ff. 

58 BMF-Schreiben an die obersten Finanzbehörden der Länder vom 7.11. 

1995 - IV A 8 - S 0316 - 52/95, BStBl. I 1995, 738 Grundsätze ord 

nungsmäßiger DV-gestützter Buchfuhrungssysteme (GoBS). 

59 Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen 

(GDPdU), BMF-Schreiben vom 16. 7.2001 - IV D 2 - S 0316 - 136/01. 

60 Lorenz, in: Larenz/Wolf, BGB, § 46 Rd. 124. 

61 Für viele nur Heinrichs, in: Palandt, BGB, 65. Aufl., § 181 BGB, Rn. 9; 

Medicus, BGB-AT, Rn. 961; ob die Verifikation lediglich rechtlich vor 

teilhaft ist, dürfte jedoch strittig und nicht ganz einfach zu beurteilen 
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5. Das Problem der Verifikation „nach Emp 

fang" (Opt-in Rechnungspostfach) 

Zum Schluss bleibt noch die Untersuchung der wohl bislang 

komplexesten in der Praxis anzutreffenden Konstellation im 

Bezug auf die Mehrvertretung: die Verwaltung von sog. 

„Opt-in Rechnungspostfächern" durch einen Intermediär. 

Aber zunächst zum Problem, das der Ursprung dieser Kons 

tellation ist: 

Eine qualifizierte Signatur bietet nur eine relative Sicher 

heit62 für den elektronischen Beleg. Erforderlich ist daher 

stets eine Prüfung der Signatur nach Empfang eines elektro 

nischen Belegs. Somit ist es einem Dienstleister des Rech-

nungsstellers (Leistender) eigentlich unmöglich, eine „Veri 

fikation" für den Empfänger zu erbringen, weil diese immer 

vor dem Empfang und damit vor einer (weiteren) elektroni 

schen Übermittlung stattfinden würde. Zur Lösung dieses 

Problems haben sich in der Praxis zwei Lösungen durchge 

setzt: 

a) Reduktion der Prüfung auf Signatur des 

Verifikationsprotokolls 

Nach einer Auffassung muss das ebenfalls elektronisch qua 

lifiziert signierte63 Verifikationsprotokoll nach dem Emp 

fang anstatt der elektronischen Rechnungen verifiziert wer 

den, ohne dass jedoch eine erneute Protokollierungspflicht 

ausgelöst wird. Damit wird die Dienstleistung „Erzeugung 

eines Verifikationsprotokolls" nicht völlig wertlos, da das 

Prüfprotokoll - wenn es alle rechtlich notwendigen Bestand 

teile enthält64 - trotzdem eine erhebliche Erleichterung für 

die Eigenprüfung durch den Empfänger darstellt. Dies auch 

schon deshalb, weil ein solches Protokoll in der Praxis meist 

die Prüfung diverser Rechnungen konsolidiert. 

Hauptvorteil dieser Lösung in praktischer Hinsicht ist, dass 

der Empfänger nur das Zertifikat (inkl. Zertifikatskette) des 

Dienstleisters (Intermediär) prüfen muss. In der Praxis wird 

der Rechnungsempfanger also mit der Konfiguration des 

Adobe Reader65 die Gültigkeit der Signatur des Verifikati 

onsprotokolls seines Intermediärs sicher prüfen können, um 

danach Protokoll und Rechnungen in sein ERP-System zu 

übernehmen und zu archivieren. 

Müsste er dagegen jede Rechnung selber verifizieren, würde 

dies einen deutlichen Mehraufwand und eine ständige Be 

fassung mit der Thematik erforderlich machen, da er nicht 

beeinflussen kann, auf welchen Zertifikaten die Signaturen 

in den Rechnungen beruhen.66 Insofern ist diese Lösung je 

denfalls gut vertretbar und rechtlich einwandfrei. So recht 

befriedigend ist sie gleichwohl nicht, denn der eigentlich be 

zweckte Vorteil für den Empfanger wird jedenfalls spürbar 

gemindert. 

b) Verifikation mit Opt-in Postfächern 

Eine erneute Prüfung des Verifikationsprotokolls könnte da 

gegen entfallen, wenn die Prüfung erst nach dem Empfang 

stattfindet. Insofern rückt die Frage nach der Definition des 

Empfängerhorizonts sowohl auf Online-Plattformen als 

auch bei der E-Mail-Kommunikation in den Mittelpunkt der 

Überlegungen. Dieser Punkt wird auch allgemein unter dem 

Stichwort „Funktionstrennung" diskutiert.67 

Schritt 3 Opt-in/Opt-out Postfach beim Intermediär 

ipf ngshorüont / 

*1) Zuwendungsverhältnis des § 328 BGB ^ ̂  

*2) Signatur des Verifikationsprotokolls: 

Eigene WE „Ich habe geprüft und hafte!" Nicht im Namen von V., 

sondern in Erfüllung meiner Verbindlichkeit gem. § 328 BGB. 

*3) Angebot zur Postfacheinrichtung, wenn Opt-in und dann Ausweitung 

des Empfangshorizonts auf Intermediär, keine Überprüfung des 

Verifikationsprotokolls erforderlich. 

62 D. h., der elektronische Beleg kann immer noch gefälscht werden, was 

jedoch durch Verifikation erkennbar wäre. 

63 Die qualifizierte Signatur des Verifikationsprotokolls ist nur notwendig, 

wenn die Prüfung durch einen externen Dienstleister erfolgt und eine 

weitere Übermittlung notwendig ist. Hat der Rechnungsempfanger eine 
eigene technische Infrastruktur zur Verifikation, genügt die Prüfung, 

Protokollierung und der Zeitstempel oder eine andere gesetzliche Zeit 

zur Erfüllung der Anforderungen der GDPdU/GoBS. Die qualifizierte 

Signatur des Protokolls ist nur wegen der sicheren Übermittlung vom 
Prüfdienstleister zum Empfanger erforderlich - in dieser Konstellation 

aber auch zwingend, da die Dienstleitung sonst völlig wirkungslos ist. 

64 Mathematische Integritätsprüfung der Signatur des Dokuments und In-

tegritäts- und Authentizitätsprüfung aller Zertifikate in der Kette. Da 

nach ist zu überprüfen ob das Zertifikat widerrufen wurde. Die Doku 

mentation dieser Prüfung erfolgt über die Abfrage von Sperrlisten bzw. 

die Speicherung des sog. OCSP-Response. „OCSP" steht für Online 

Certificate Status Protocol (OCSP) geregelt in RFC 2560 und ist ein Pro 

tokoll, das einer Clientanwendung ermöglicht, den Gültigkeitsstatus von 

X.509 v3-Zertifikaten bei einem Validierungsdienst (vom ZDA betrie 

ben) abzufragen. Daneben sind alle Zertifikate und Keys (Public Keys, 

die der Person im Zertifikat zugeordnet sind) abzuspeichern, was jedoch 

meist automatisch innerhalb des Zertifikates und wiederum ab PDF 1.3 

auch bereits innerhalb des Dokuments selbst erfolgt. Ansonsten ist die 

externe CMS-Struktur (Signaturdatei) zu speichern. Zum Schluss ist zu 

dokumentieren, was die Bewertung jedes Belegs für den Vorsteuerabzug 

unter Einbindung der gesetzlichen Zeit ergeben hat. 

65 D. h. Installation der Zertifikatkette bis zum Root-Zertifikat des ZDA 

(qualifizierte Signaturen von ZDA nach § 4 Abs. 3 SigG [angezeigter 

Betrieb] oder bis zur Root der BNetzA (Signaturen gemäß § 15 Abs. 1 

SigG). Es ist im Übrigen im Kontext der elektronischen Rechnung auch 
in der Praxis völlig akzeptabel, dass der Adobe Reader als Gültigkeits 

modell das sog. „Schalenmodell" nutzt obwohl das SigG das Kettenmo 

dell verlangt. § 19 Abs. 5 SigG verlangt, dass die Prüfung einer Signatur 

dann ein „gültig" ergibt, wenn zum Zeitpunkt ihrer Erzeugung (Ketten 

modell) und nicht zum Zeitpunkt ihrer Prüfung (Schalenmodell) das 

Signaturzertifikat gültig war. Ein Widerruf nach Signatur ist für die Gül 

tigkeit im Kettenmodell unschädlich. Da bei elektronischen Rechnun 

gen die Verifikation zeitnah - also vor dem Vorsteuerabzug, somit regel 

mäßig monatlich - erfolgt ist ein Prüfergebnis im Schalenmodell „un 

gültig" obwohl nach dem Kettenmodell „gültig" zu attestieren wäre, 

kaum ein praktisches Problem. Entweder in diesen Ausnahmefällen 

wird nochmal im Kettenmodell geprüft oder eine neue Rechnung ange 

fordert. Es käme jedenfalls nicht zum unberechtigten Abzug der Vor 

steuer. Ein solcher Fall ist aber eher theoretischer Natur und mengenmä 

ßig irrelevant. 

66 Derzeit sind ca. 946 Zertifikate zu installieren, um eine Prüfung anhand 

aller infrage kommenden Zertifkate in der EG gemäß den EG-Richtli 

nien 1999/93/EG und 2006/112/EG zu ermöglichen. 

67 Groß/Lindgens, UVR 2008, 114; Jeggle, Documanager 12/2008, 

www. documanager. de/magazin/artike 1 1957. htm 1. 
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Die Grundüberlegung ist, dass der Versender seine qualifi 

ziert signierte Rechnung an den Empfänger versendet und 

dem Dienstleister (Provider) des Empfängers (nur) eine Gut 

schrift für die Verifikation im Postfach des Empfängers 

überweist, die Verifikation dann aber im richtigen Emp 

fangshorizont erfolgt, also beim Leistungsempfänger. Dann 

würde das oben geschilderte Problem nicht bestehen, weil 

eine Übermittlung außerhalb des Machtbereichs des Emp 

fangers vor Abschluss der steuerlichen Bewertung für den 

Vorsteuerabzug entfällt. 

Dieses Modell setzt freilich voraus, das die Provider der 

Rechnungsempfanger in der Lage sind, die Verifikation von 

qualifizierten Signaturen und die Protokollierung in Bezug 

auf elektronische Rechnungen zu erbringen. 

Sind Empfänger und Sender Kunden auf der gleichen Signa 

tur- oder eBilling Plattform, ist dies regelmäßig kein Prob 

lem. Aber ein Rechnungsversand muss auch ohne das Dog 

ma einer gemeinsamen Plattform funktionieren. 

Neben den bereits seit einigen Jahren tätigen und auf Signa 

turverarbeitung spezialisierten Spezialprovidern68, die den 

Versand elektronischer Rechnungen per E-Mail anbieten, ist 

insbesondere das neue Bürgerportalgesetz von besonderem 

Interesse.69 Denn wenn nunmehr in genügender Masse eine 

entsprechende Infrastruktur an Empfangerpostfachern ge 

schaffen wird, tritt eine wesentliche Verbesserung zur der 

zeitigen Situation ein. 

Solange jedoch nicht genügend Empfangerpostfacher mit 

solchem Funktionsumfang am Markt verfugbar sind, hat 

sich das sog. Opt-in-Postfach als Lösung etabliert und ist 

wiederum im Kontext des § 181 BGB zu untersuchen. 

Beim Opt-in-Postfach-Verfahren wird - motiviert durch den 

Versender - nicht nur die Verifikation für den Empfänger an 

den Dienstleister beauftragt, sondern auch die Eröffnung 

eines entsprechenden Rechnungspostfachs (E-Mail-Post 

fach), mit dem dieser die Verifikation (bei sich) durchfuhren 

kann. 

In der Praxis kündigt der Provider zunächst an, dass in Kürze 

elektronische Rechnungen des Lieferanten „xy" versendet 

werden, und dem Empfänger wird per E-Mail das Angebot 

unterbreitet, ein entsprechendes Rechnungspostfach für die 

Verifikation und Archivierung einzurichten. 

Der Empfanger kann dieses Angebot durch Bestätigung 

eines Hyperlinks in der E-Mail bestätigen und sich damit 

sehr bequem in den Besitz der notwendigen Infrastruktur 

bringen. 

Das erneute Prüfen des Verifikationsprotokolls durch den 

Empfanger kann nun entfallen, da die Prüfung auf dem regu 

lären Empfangerpostfach erfolgt und damit im richtigen 

Empfangs- und Machtbereich. 

In Bezug auf die Mehrvertretungsproblematik ändert sich 

jedoch auch im Opt-In-Postfach-Verfahren nichts: 

Die Übermittlung der Rechnung für den Leistenden bleibt, 

wie oben dargestellt, ein Realakt. Die in der Rechnung ent 

haltene Willenserklärung gegenüber dem Fiskus ist gerade 

nicht relevant gegenüber dem Empfanger (s. o. III. 4.). 

Die Annahme der elektronischen Post im neuen Opt-in-Post 

fach für den Empfänger ist wiederum nur ein Realakt. Un 

terstellt man, dass der Intermediär die Zustellung mit einem 

elektronischen Rückschein in Vertretung für den Empfänger 

bestätigt, wären zumindest jeweils eine Willenserklärung 

auf beiden Seiten, also sowohl für den Versender als auch für 

den Empfänger (passiv) gegeben, so dass eine Mehrvertre-

tung in Betracht käme. 

Aber auch hier gibt es keine Interessenkollision, denn die 

Willenserklärungen beziehen sich wieder auf verschiedene 

Rechtsgeschäfte. Auch das Angebot zur Eröffnung eines 

Rechnungspostfachs erfolgt lediglich in Erfüllung der Ver 

bindlichkeit (siehe Schema 2) und damit im Rahmen des 

§ 181 letzter Halbsatz BGB. 

IV. Zusammenfassung 

In keiner Fallgruppe beim elektronischen Rechnungsver-

sand ist § 181 BGB einschlägig und deshalb auch nicht im 

Rahmen der Bevollmächtigung für den Dienstleister (Inter 

mediär) zu berücksichtigen. 

Die teils sehr komplex wirkenden Rechtsmodelle zur wirk 

samen Umsetzung der Anforderungen für den Versand elek 

tronischer Rechnungen über Dienstleister sind nicht auf eine 

verfehlte Gesetzgebung, wie oft behauptet, sondern groß-

teils auf die bislang fehlende Verbreitung der erforderlichen 

Infrastruktur zur Verarbeitung und Prüfung von Signaturen, 

zurückzufuhren. 

Mit zunehmender Verbreitung einer flächendeckenden Inf 

rastruktur für den elektronischen Rechtsverkehr werden 

diese komplex wirkenden Konstellationen zur Beseitigung 

des infrastrukturellen Defizits einfach entfallen weil sie 

überflüssig werden. 

Besondere Beachtung ist deshalb dem Entwurf des Bürger 

portalgesetzes (De-Mail) vom November 2008 zu widmen. 

Durch das Bürgerportalgesetz sind nun endlich die richtigen 

Schritte von Seiten des Staates eingeleitet worden, die Ver 

breitung einer flächendecken und rechtsverbindlichen Kom 

munikation zu ermöglichen. Dieser Schritt kommt zwar viel 

zu spät, wenn man bedenkt das die gesetzliche Verpflichtung 

z.B. zur Signatur elektronischer Rechnungen seit 2001 ver 

pflichtend ist, aber besser „spät als nie". Besonders positiv 

hervorzuheben am Bürgerportalgesetz ist gerade die Be 

schränkung des Staates auf die Vorgabe des Rechtsrahmes 

und die Akkreditierung. Die gesamte Verantwortung für 

Durchführung und Betrieb der rechtssicheren Kommunika 

tion ist vollständig den privaten Providern überlassen wor 

den. Dies lässt eine schnelle und bedarfsgerechte Umset 

zung erwarten, die seit so vielen Jahren schmerzlich ver-

misst wird. 

68 Fn.40. 

69 Gesetz zur Regelung von Bürgerportalen und zur Änderung weiterer 

Vorschriften, Referentenentwurf vom 11. 11. 2008. Regierungsentwurf 

vom 4. 2.2009. 
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